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Larmaktionsplan der Stadt Burgdorf

gemaB § 47d Bundes-Immissionsschutzgesetz,
(nach Musteraktionsplan fiir Gemeinden?)

1 Allgemeines
1.1 Beschreibung der Gemeinde sowie der HauptverkehrsstraBen, Haupteisen-

bahnstrecken oder GroBflughdfen und anderer Larmquellen, die zu beriick-
sichtigen sind

Die Stadt Burgdorf ist ein Mittelzentrum im norddéstlichen Teil der Region Hannover. Sie
liegt in der naturraumlichen Region des Weser-Aller-Flachlandes. Innerhalb des ca.
112,57 km?2 groBen Stadtgebietes wohnen insgesamt etwa 31.600 Einwohner (EW), in
14.500 Wohnungen. Neben der Kernstadt Burgdorf (22.225 EW) umfasst das Stadtge-
biet die Ortschaften Beinhorn (141 EW), Dachtmissen (416 EW), HeeBel (1.085 EW),
Hulptingsen (742 EW), Otze (1.786 EW), Ramlingen-Ehlershausen (3.464 EW), Schillers-
lage (948 EW), Sorgensen (558 EW) und Weferlingsen (250 EW).

Durch das Stadtgebiet verlaufen mehrere HauptverkehrsstraBen im Sinne des § 47b
BImSchG mit einem Verkehrsaufkommen von jeweils iber drei Millionen Kraftfahrzeugen
pro Jahr.

In der ersten Stufe der Larmminderungsplanung (jetzt) sind nach § 47¢c BImSchG Larm-
karten und Larmaktionsplane fiir HauptverkehrsstraBen mit einem Verkehrsaufkommen
von jeweils Uiber sechs Millionen Kraftfahrzeugen pro Jahr auszuarbeiten. Dies trifft im
Stadtgebiet Burgdorfs auf die BundesstraBe 3 (B 3) und die im Stadtgebiet endende
Bundsautobahn 37 (A 37) zu. Die A 37 flhrt von Hannover kommend im Sidwesten in
das Stadtgebiet Burgdorfs hinein und geht nach ca. 1,5 km in die B 3 Uber. Die B 3 ver-
lauft weiter auf einer Strecke von ca. 12,5 km durch das Stadtgebiet Richtung Nordosten
und dann weiter Richtung Celle. Der Ausbau der B 3 zu einer vierstreifigen Schnellstrae
mit Ortsumgehungen wurde 1999 flir den groBten Teil abgeschlossen. Von der Trasse

A 37 / B 3 ausgehende Verkehrsemissionen berihren die Ortschaften Beinhorn, Schil-
lerslage und Ehlershausen. Bei der Berechnung der Larmkarten (s. Kapitel 2.1) wurden
flr die Trasse A 37 / B3 die in der unten stehenden Tabelle angegeben Ausgangsdaten
berticksichtigt.

In der zweiten Stufe (voraussichtlich 2012/2013) hat sich die Larmminderungsplanung
auch auf HauptverkehrsstraBen mit einem Verkehrsaufkommen von jeweils Uber drei
Millionen Kraftfahrzeugen zu beziehen. Dann werden auch die BundesstraBe 188 (B 188)
und das sudlich der B 188 befindliche Teilstlick der BundesstraBe 443 (B 443) zu be-
trachten sein.? Die B 188 zweigt Richtung Osten von der A 37 bzw. B 3 ab. Sie kreuzt
das Stadtgebiet in westdstlicher Richtung. Anfang Oktober 2009 wurde die Ortsumge-
hung B 188neu zur Umgehung der Kernstadt Burgdorf und der Ortschaften Beinhorn,
HeeBel und Hilptingsen fertiggestellt. Von der Trasse der B 188neu ausgehende Ver-
kehrsemissionen werden voraussichtlich den nérdlichen und 6stlichen Teil der Kernstadt
Burgdorf sowie die Ortschaften Schillerslage, Sorgensen und Hulptingsen berihren.

Die B 443 flhrt von Lehrte kommend von Siiden in das Stadtgebiet in nordwestliche
Richtung nach GroBburgwedel. Von der B 443 ausgehende Verkehrsemissionen werden

! Das Niederséchsische Ministerium fiir Umwelt und Klimaschutz hat gemeinsam mit dem Niederséchsischen Stadtetag
und dem Niedersachsischen Stadte- und Gemeindebund einen Musteraktionsplan herausgegeben. Der Musteraktions-
plan soll von der Larmaktionsplanung betroffenen Gemeinden eine Orientierung geben, wie sie den gesetzlichen Min-
destanforderungen der Aktionsplanung nachkommen kdnnen. Der Musteraktionsplan orientiert sich an den Mindestan-
forderungen an Aktionsplane, die von der EU gem. Artikel 8 Abs. 4 i.V.m. Anhang V der Richtlinie 2002/49/EG formu-
liert wurden sowie an den Anforderungen fir Mitteilungspflichten an die EU gemaB Artikel 10 der Richtlinie i.V.m. An-
hang VI.

Ferner soll durch die vorgegebene Struktur und die Mustertexte eine einfache Berichterstattung tber das niederséchsi-
sche Umweltministerium an die EU ermdglicht werden, wobei eine weitere Konkretisierung der Berichtspflichten durch
die EU erfahrungsgemaB nicht ausgeschlossen werden kann. (Hinweise aus dem Einfiihrungstext zum Musteraktions-
plan)

2 Zum Umfang der Limminderungsplanung siehe auch Internetseite des niedersichsischen Umweltministeriums
(http://www.umwelt.niedersachsen.de) unter dem Thema Larmschutz, EU-Umgebungslarm, Zeitplan & Kartierungsum-
fang.
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voraussichtlich den westlichen Teil der Kernstadt Burgdorf sowie die Ortschaft Alt Ahr-
beck berihren.

Weiterhin verlauft durch das Stadtgebiet eine Haupteisenbahnstrecke im Sinne des

§ 47b BImSchG mit einem Verkehrsaufkommen von tGber 30.000 Zigen pro Jahr.

In der ersten Stufe der Larmminderungsplanung (jetzt) sind nach § 47¢c BImSchG Larm-
karten und Larmaktionspléane fir Haupteisenbahnstrecken mit einem Verkehrsaufkom-
men von Uber 60.000 Zigen pro Jahr auszuarbeiten. Dies trifft laut Angaben des Eisen-
bahnbundesamtes auf den durch Burgdorf verlaufenden Streckenabschnitt nicht zu®.

In der zweiten Stufe (voraussichtlich 2012/2013) hat sich die Larmminderungsplanung
auch auf Haupteisenbahnstrecken mit einem Verkehrsaufkommen von tber 30.000 Zi-
gen pro Jahr zu beziehen. Dann wird auch der durch Burgdorf verlaufende Streckenab-
schnitt einzubeziehen sein.

Die Larmminderungsplanung bezieht sich auch auf GroBflughafen mit einem Verkehrs
aufkommen von lber 50.000 Bewegungen pro Jahr. Dies trifft auf den westlich des
Stadtgebiets gelegenen Flughafen Hannover-Langenhagen zu. Die dazu berechneten
Larmkarten* zeigen jedoch, dass das Stadtgebiet Burgdorf nicht erheblich durch Flug-
larm belastet wird.

Eingangsdaten zur Berechnung der Larmkarten

Regelquer |Geschwin- |Verkehr | LKW- | Verkehr | LKW- Verkehr | LKW-
schnitt, digkeit Tag Anteil | Abend |Anteil |Nacht Anteil
. . PKW /LKW Tag Abend Nacht
larmmin-
dernde (km/Std) (Kfz/Std) | (%) (Kfz/sStd) | (%) (Kfz/Std) | (%)
Oberfliache

A 37 RQ 26", - 130/ 80 2.626 5 1941 4 525 10

B3 RQ 208, - 100/ 80, 1.343 6 895 3 226 7

A 37 bis 5

Ampelkreu- 120/ 80

ﬁung Ehlers- 70 / 80E

ausen

B3 RQ 208, 70 / 80F 1.081 7 720 4 182 10

nordlich

Ampelkreu- | ZTV Beton- 100/ 80

zung Ehlers- | STB 01¢

hausen

A StraBe mit 2 Fahrspuren pro Fahrtrichtung mit Standstreifen, 26 m Gesamtbreite.

B StraBe mit 2 Fahrspuren pro Fahrtrichtung ohne Standstreifen, 20 m Gesamtbreite.

€ Larmmindernde StraBenoberfliche aus Betone nach ZTV Beton-STB 01 mit Waschbetonober-
flache sowie Jutetuch-Langstexturierung.

P Abschnitt nérdlich Schillerslage bis sudlich Ehlershausen.
E Abschnitt vor und nach der Ampelkreuzung Ehlershausen.

1.2 Fiir die Aktionsplanung zustiandige Behorde

Stadt Burgdorf, Vor dem Hannoverschen Tor 1, 31301 Burgdorf, www.burgdorf.de

Stadtplanungsabteilung, Tel: 05136 - 898 375, Fax. 05136 - 898 372,

E-Mail: stadtplanung@burgdorf.de

3 Zu den vom Eisenbahnbundesamt berechneten Larmkarten s. unter http://www.laermkartierung.eisenbahn-bundesamt.de.

4 Siehe auf der Internetseite des niedersachsischen Umweltministeriums (http://www.umwelt.niedersachsen.de) unter
dem Thema Larmschutz, EU-Umgebungslarm, Kartierungsergebnisse.
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1.3 Rechtlicher Hintergrund

Zur Umsetzung der Umgebungsldrmrichtlinie 2002/49/EG® sind gemaB §§ 47a-f Bundes-
Immissionsschutzgesetz® Larmaktionsplane aufzustellen, mit denen Larmprobleme und
Larmauswirkungen geregelt werden.

1.4 Geltende Grenzwerte

Geltende nationale Grenzwerte sind in der Anlage 1 zusammengefasst.

2 Bewertung der Ist-Situation

2.1 Zusammenfassung der Daten der Larmkarten

Die Larmkarte und die Statistik zur Larmkartierung der HauptverkehrsstraBen wurden vom
staatlichen Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim berechnet’. In der Anlage 2 sind Ausziige aus der
niedersachsischen Larmkarte fir den Bereich der Trasse A 37 / B 3 innerhalb des Stadtgebiets
Burgdorf wiedergegeben. Die Statistik ist im Folgenden wiedergegeben.

Geschatzte Zahl der von Larm an HauptverkehrsstraBen belasteten Menschen in Burgdorf, auf
die nachste Hunderterstelle gerundet.
(Stand 30.06.2007, aktualisiert 31.03.2009)

oo | PPRERIE T | ey | Rt
Uber 55 bis 60 200 Uber 50 bis 55 100

Uber 60 bis 65 0 Uber 55 bis 60 0

Uber 65 bis 70 0 Uber 60 bis 65 0

uber 70 bis 75 0 Uber 65 bis 70 0

Uber 75 0 Uber 70 0

Summe 200 Summe 100

5 RICHTLINIE 2002/49/EG DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 25. Juni 2002 iber die Bewertung
und Bekampfung von Umgebungslarm, ABI. EU Nr. 189, S. 12.

6 Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Gerdusche, Erschiitterungen
und ahnliche Vorgange (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG), zuletzt gedndert durch 18.12.2006; BGBL I 3180

7 Die gesamte Larmkarte kann auf der Internetseite des niedersédchsischen Umweltministeriums
(http://www.umwelt.niedersachsen.de) unter dem Thema Larmschutz, EU-Umgebungslarm, Kartierungsergebnisse
eingesehen werden

8 Der Larmindex Lpey ist in der 34. BImSchV (Verordnung (iber Larmkartierung) definiert und setzt sich aus den Indizes
Loay, Levening UNd Lnighe Zusammen.
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Von HauptverkehrsstraBen belastete Flache und geschatzte Zahl der Wohnungen (auf die
nachste Hunderterstelle gerundet, Krankenhauser und Schulen in Burgdorf.
(Stand 30.06.3007, aktualisiert 31.03.2009)

Lpoen dB(A) Flache in km?2 Wohnungen Schulen* Krankenhauser*
55 - 65 dB(A) Lpen 8,2 100 0 0
65 - 75 dB(A) Lpen 1,8 0 0 0
tber 75 dB(A) Lpen 0,6 0 0 0
Summe 10,6 100 0 0

* Bei Schulen und Krankenhdusern wird jeweils die Anzahl der belasteten Einzelgebaude ausgewiesen

2.2 Bewertung der Anzahl von Personen, die Larm ausgesetzt sind

Im Einwirkungsbereich des Verkehrslarms auf der Trasse A 37 / B 3 im Stadtgebiet
Burgdorf sind:

0 Menschen ganztagig sehr hohen Belastungen von > 70 dB(A) ausgesetzt und
0 Menschen in der Nacht sehr hohen Belastungen von > 60 dB(A) ausgesetzt.

0 Menschen sind ganztagig hohen Belastungen von 60-70 dB(A) ausgesetzt und
0 Menschen sind in der Nacht hohen Belastungen von 55-60 dB(A) ausgesetzt.

200 Menschen sind ganztagig Belastungen von 55-60 dB(A) ausgesetzt und
100 Menschen sind in der Nacht Belastungen 50-55 dB(A) ausgesetzt.

1,2 km2 sind ganztdgig einer sehr hohen Belastung von > 70 dB(A) ausgesetzt.
3,9 km2 sind ganztdagig hohen Belastungen von 60-70 dB(A) ausgesetzt.
5,4 km?2 sind ganztagig Belastungen von 55-60 dB(A) ausgesetzt.

2.3 Angabe von Larmproblemen und verbesserungsbediirftigen Situationen

Das niedersachsische Umweltministerium empfiehlt den Gemeinden, ihre Entscheidung
Uber die Notwendigkeit der Aufstellung eines Larmaktionsplanes an einem Ausldsekrite-
rium zu prifen. Als Auslésewerte werden fir die 1. Stufe der Larmminderungsplanung
die Mittelungspegel Lpey von 70 dB(A) bzw. Lyighe von 60 dB(A) flr HauptverkehrsstraBen
empfohlen.

Diese sehr hohen, sich an den Grenzwerten flir Larmsanierung an StraBen (s. Anlage 1)
orientierenden Ausldsewerte sollen in den nachsten Stufen der Larmminderungsplanung
abgesenkt werden.

Weiterhin wurde vom niedersdchsischen Umweltministerium empfohlen, Larmaktions-
pléane aufzustellen, wenn die genannten Mittelungspegeln zur Belastung von mehr als
50 Menschen filhren oder mehr als 1 km?2 -Fléche belastet ist.’

Die vom niedersachsischen Umweltministerium fir die 1. Stufe der Larmminderungspla-
nung empfohlenen Auslésekriterien werden in Bezug auf die belasteten Menschen nicht
erreicht.

In Bezug auf die belastete Flache wird das Ausldsekriterium etwas Uberschritten. Diese

sehr hoch belastete Flache ist jedoch auf den unmittelbaren Bereich der Verkehrstrasse
(ca. 23 m breit mit Mittelstreifen) und einen beidseitig anschlieBenden Bereich von ca.

° Ziel der Larmaktionsplanung ist eine Verringerung der Gesamtbelastung durch L&rm in einem Gebiet nicht der indivi-

duelle Schutz einzelner Einwohner/Wohnungen.
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30 m Breite beschrankt. Daher wird kein Erfordernis fir LarmminderungsmaBnahmen
gesehen.

Hingewiesen sei noch darauf, dass vom Umweltbundesamt als Ausldsewerte fiir die 1.
Stufe der Larmminderungsplanung die Mittelungspegel Lpey von 65 dB bzw. Lyigne VON

55 dB fir HauptverkehrsstraBen empfohlen werden. Auch diese Auslésewerte werden im
Stadtgebiet Burgdorf nicht Gberschritten (vgl. Tabellen in Kaitel 2.1).

3 MaBnahmenplanung

3.1 Bereits vorhandene MaBnahmen zur Lirmminderung

Entlang des Trassenverlaufs der B 3 sind im Bereich Schillerslage und Ehlershausen
Larmschutzbauwerke vorhanden; diese wurden bei der Berechnung der Larmkarten be-
ricksichtigt.

3.2 Geplante MaBnahmen zur Lairmminderung fiir die nachsten fiinf Jahre

Da entlang der Trasse A 37 /B 3 in Bezug zu den verwendeten Ausldsekriterien keine
erheblichen Larmprobleme bestehen, sind keine MaBhahmen geplant.

3.3 Schutz ruhiger Gebiete / Festlegung und geplante MaBnahmen zu deren Schutz

fiir die nachsten fiinf Jahre

Die Festlegung von ruhigen Gebieten'® und MaBnahmen zu ihrem Schutz der Einwohner
ist bisher nicht geplant.

3.4 Langfristige Strategien zu Larmproblemen und Larmauswirkungen

Mit dem 1999 abgeschlossenen Bau der Ortsumgehungen entlang der B 3 wurde erst vor
einigen Jahren eine umfangreiche MaBnahme zum Schutz vor dem von der B 3 ausge-
henden Verkehrslarm umgesetzt.

3.5 Schiatzwerte fiir die Reduzierung der Zahl der betroffenen Personen

Nicht relevant, da keine zusatzlichen MaBnahmen zur Larmminderung an der Trasse
A 37 / B 3 geplant sind.

10 Die Gemeinden sind in § 47d Abs. 2 Satz 2 aufgefordert ruhige Gebiete festzulegen, die vor einer Zunahme des

Larms geschiitzt werden sollen. Die festgelegten ruhigen Gebiete sind in weiteren Planung, insbesondere der Bauleitpla-
nung, einzubeziehen und im Rahmen der Abwdgung zu beriicksichtigen. Einheitliche Kriterien zur Festlegung von ruhi-

gen Gebieten gibt es bisher nicht.
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4 Formelle und finanzielle Informationen

4.1 Datum der Aufstellung des Aktionsplans

10.12.2009

4.2 Datum des Abschlusses des Aktionsplans

Da keine MaBnahmen geplant sind ebenfalls 10.12.2009.

4.3 Mitwirkung der Offentlichkeit / Protokoll der 6ffentlichen Anhérungen

Der Entwurf des Larmaktionsplans einschlieBlich der Larmkarten hat flir einen Zeitraum
von einem Monat vom 14.07.2009 bis zum 14.08.2009 in der Stadtplanungsabteilung
der Stadt Burgdorf, BergstraBe 6, 31303 Burgdorf 6ffentlich ausgelegen. Wahrend dieses
Zeitraums konnte der Aktionsplan auch auf der Internetseite der Stadt Burgdorf
(www.burgdorf.de) eingesehen werden. Es wurden keine mindlichen oder schriftlichen
Stellungnahmen von Blrgern abgegeben.

Die folgenden vom Larmaktionsplan beriihrten Behérden wurden mit Schreiben vom
01.07.2009 und 08.09.2009 von der Auslegung unterrichtet:

- Region Hannover,

- Nieders. Landesbehdrde flr StraBenbau und Verkehr Hannover,
- Nieders. Luftfahrtbehoérde,

- Eisenbahnbundesamt,

- Deutsche Bahn Services Immobilien GmbH.

Eine Behtrden-Stellungnahme wurde lediglich von der Region Hannover abgegeben,
diese war jedoch ohne Anregungen.

4.4 Bewertung der Durchfiihrung und der Ergebnisse des Aktionsplans

Der Larmaktionsplan wird gemaB § 47d Abs. 5 BImSchG bei bedeutsamen Entwicklun-
gen flr die Larmsituation, ansonsten jedoch nach 5 Jahren, Uberprift und erforderli-
chenfalls Gberarbeitet. Erfahrungen und Ergebnisse des Aktionsplans werden dabei er-
mittelt und bewertet.

4.5 Kosten fiir die Aufstellung und Umsetzung des Aktionsplans

Die entstandenen Kosten fiir die Mitarbeiter der Stadtverwaltung sind Uber den Haushalt
der Stadt Burgdorf abgedeckt.

Schalltechnische Fachgutachten wurden zur Erstellung des Aktionsplanes nicht eingeholt.
Da keine LarmminderungsmaBnahmen geplant sind, war eine schalltechnische Beurtei-
lung von MaBnahmen nicht erforderlich.

4.6 Weitere finanzielle Informationen

Eine Kostenwirksamkeitsanalyse (Verhaltnis der Kosten von LarmminderungsmaBnah-
men zu prognostizierter Verbesserung der Wohn- und sonstigen Lebensverhaltnisse) war
nicht erforderlich, da keine LarmminderungsmaBnahmen geplant sind.

4.7 Link zum Aktionsplan im Internet

www.burgdorf.de/wBurgdorf/aContent Burgdorf/Umwelt Naturschutz/Laermminderungsplanung.shtml
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Der Rat der Stadt Burgdorf hat den vorstehenden Larmaktionsplan am 10.12.2009 be-
schlossen.

Burgdorf, den 18.01.2010 gez. Baxmann

Baxmann
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Ubersicht iilber Immissionsgrenz- und richtwerte im Bereich des Lirmschutzes

Die Grenz- und Richtwerte nach deutschem Recht kénnen flir eine Bewertung der Larmsituation zur Orientierung herangezogen werden. Sie
beruhen auf anderen Ermittlungsverfahren als die strategischen Larmkarten zur Umsetzung der Umgebungslarmrichtlinie und sind daher
nicht direkt vergleichbar mit den dort als Lpey und Lyigh: dargestellten Werten. Im Einzelfall__sind daher zur Prifung der Immissionsgrenz und -
richtwerte Berechnungen fiir den jeweiligen Immissionsort notwendig. Eine Uiberschldgige Ubertragung der nationalen Grenzwerte auf Lpgy
und Lyighe wurde durch das Bundesumweltministerium durchgefiihrt. Die entsprechenden Indizes sind in der folgenden Tabelle den

nationalen Grenz- und Richtwerten in Klammern zugeordnet.)

Anwendungsbereich | Grenzwerte fir die Ldrmsanierung an Grenzwerte fir den Neubau oder die Richtwerte fir Anlagen im Sinne des
StraBen in Baulast des Bundes %/*? wesentliche Anderung von StraBen- BImSchG, deren Einhaltung sicherge-
: = 14 15
Richtwerte, bei deren Uberschreitung und Schienenwegen (Larmvorsorge) stellt werden soll
straBenverkehrsrechtliche Larm-
schutzmaBnahmen in Betracht kom-
men?3
Nutzung - - - - - -
Tag in dB(A) Nacht in dB(A) Tag in dB(A) Nacht in dB(A) Tag in dB(A) Nacht in dB(A)
Krankenhduser, Schulen,
Altenheime, Kurgebiete .... 70 (71) 60 (60) 57 (58) 47 (47) 45 (46) 35 (35)
reine Wohngebiete 70 (71) 60 (60) 59 (60) 49 (49) 50 (51) 35 (35)
allgemeine Wohngebiete 70 (71) 60 (60) 59 (60) 49 (49) 55 (56) 40 (40)
E&g Misch- und Kernge- 72 (73) 62 (62) 64 (65) 54 (54) 60 (61) 45 (45)
Gewerbegebiete 75 (76) 65 (65) 69 (70) 59 (59) 65 (66) 50 (50)
Industriegebiete 70 (71) 70 (70)

Fir die Bewertung der Larmsituation an Flugplatzen sind die Werte des ,,Gesetzes zum Schutz gegen Fluglarm® in der Fassung vom
31.0ktober 2007 (BGBI. I S. 2550) heranzuziehen.

1 Richtlinien fiir den Verkehrslarmschutz an BundesfernstraBen in der Baulast des Bundes - VL&rmSchR 97, VKBl 1997 S. 434; 04.08.2006 S. 665
12 bje Immissionsgrenzwerte der VL&rmSchR 97 werden auch bei der Ldrmsanierung beim Schienenverkehr herangezogen.

13 Richtlinien fiir straBenverkehrsrechtliche MaBnahmen zum Schutz der Bevélkerung vor Larm (Larmschutz-Richtlinien-StV) vom 23.11. 2007

4 Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV)vom 12.06.1990 (BGBI. I S. 1036)

5 Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm - (TA L&rm) vom 26.08.1998 (GMBI Nr. 26/1998 S. 503)
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Malstab: 1:13,422

MU LI Ikilometer
0.08970.140.210.28

Loen
(Larmindex Tag, Abend, Nacht)

Legende

I > 50-55 dB(A)

[ > 55-60 dB(A)

I > 60-65 dB(A)

B > 65-70 dB(A)

B > 70-75 dB(A)

Bl >R
Ballungsraume 1. Stufe

:] Ballungsraume 2. Stufe

Burgdorf



Hildebrandt
Textfeld
LDEN 
(Lärmindex Tag, Abend, Nacht)
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Layer
Schutzbauwerk

== Bundesstral3en

== Autobahnen

D Niedersachsen

DGemeinden

Quellart:
Haupverkehrsstral3en
Erstellung: 30.6.2007
Uberarbeitet: Marz 2009
Kartengrundlage:

TK 100 und TK 25

Malstab: 1:13,422

MU LI Ikilometer
0.08970.140.210.28

Loen
(Larmindex Tag, Abend, Nacht)

Legende

I > 50-55 dB(A)

[ > 55-60 dB(A)

I > 60-65 dB(A)

B > 65-70 dB(A)

B > 70-75 dB(A)

Bl >R
Ballungsraume 1. Stufe

:] Ballungsraume 2. Stufe

Burgdorf



Hildebrandt
Textfeld
LDEN 
(Lärmindex Tag, Abend, Nacht)
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Layer
Schutzbauwerk

== Bundesstral3en

== Autobahnen

D Niedersachsen

DGemeinden

Quellart:
Haupverkehrsstral3en
Erstellung: 30.6.2007
Uberarbeitet: Marz 2009
Kartengrundlage:

TK 100 und TK 25

Malstab: 1:86,192

MU LI Ikilometer
00.2.4 081216

LNight
(Larmindex Nacht)

Legende

I > 50-55 dB(A)
I > 55-60 dB(A)
B > 60-65 dB(A)
B > 65-70 dB(A)
B > 70-75 dB(A)
Bl >R

Ballungsraume 1. Stufe
:] Ballungsraume 2. Stufe



Hildebrandt
Textfeld
LNight 
(Lärmindex Nacht)
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Layer
Schutzbauwerk

== Bundesstral3en

== Autobahnen

D Niedersachsen

DGemeinden

Quellart:
Haupverkehrsstral3en
Erstellung: 30.6.2007
Uberarbeitet: Marz 2009
Kartengrundlage:

TK 100 und TK 25

Isernhagen

Burgdorf

Malstab: 1:13,702

MU LI Ikilometer
0.08970.140.210.28

LNight
(Larmindex Nacht)

Legende

I > 50-55 dB(A)

[ > 55-60 dB(A)

I > 60-65 dB(A)

B > 65-70 dB(A)

B > 70-75 dB(A)

Bl >R
Ballungsraume 1. Stufe

:] Ballungsraume 2. Stufe



Hildebrandt
Textfeld
LNight 
(Lärmindex Nacht)
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Layer
Schutzbauwerk

== Bundesstral3en

== Autobahnen

D Niedersachsen

DGemeinden

Quellart:
Haupverkehrsstral3en
Erstellung: 30.6.2007
Uberarbeitet: Marz 2009
Kartengrundlage:

TK 100 und TK 25

Malstab: 1:13,702

MU LI Ikilometer
0.08970.140.210.28

LNight
(Larmindex Nacht)

Legende

I > 50-55 dB(A)
I > 55-60 dB(A)
B > 60-65 dB(A)
B > 65-70 dB(A)
B > 70-75 dB(A)
Bl >R

Ballungsraume 1. Stufe
:] Ballungsraume 2. Stufe

Burgdorf



Hildebrandt
Textfeld
LNight 
(Lärmindex Nacht)
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Layer
Schutzbauwerk

== Bundesstral3en

== Autobahnen

D Niedersachsen

DGemeinden

Quellart:
Haupverkehrsstral3en
Erstellung: 30.6.2007
Uberarbeitet: Marz 2009
Kartengrundlage:

TK 100 und TK 25

Malstab: 1:13,702

MU LI Ikilometer
0.08970.140.210.28

LNight
(Larmindex Nacht)

Legende

I > 50-55 dB(A)
I > 55-60 dB(A)
B > 60-65 dB(A)
B > 65-70 dB(A)
B > 70-75 dB(A)
Bl >R

Ballungsraume 1. Stufe
:] Ballungsraume 2. Stufe

Burgdorf



Hildebrandt
Textfeld
LNight 
(Lärmindex Nacht)
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Layer
Schutzbauwerk

== Bundesstral3en

== Autobahnen

D Niedersachsen

DGemeinden

Quellart:
Haupverkehrsstral3en
Erstellung: 30.6.2007
Uberarbeitet: Marz 2009
Kartengrundlage:

TK 100 und TK 25

Malstab: 1:13,702

MU LI Ikilometer
0.08970.140.210.28

LNight
(Larmindex Nacht)

Legende

I > 50-55 dB(A)
I > 55-60 dB(A)
B > 60-65 dB(A)
B > 65-70 dB(A)
B > 70-75 dB(A)
Bl >R

Ballungsraume 1. Stufe
:] Ballungsraume 2. Stufe

Burgdorf



Hildebrandt
Textfeld
LNight 
(Lärmindex Nacht)




